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Voraussetzungen 

Schweizerinnen und Schweizer erhalten das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht auf Gesuch 

hin. Notwendig sind drei Jahre Wohnsitz in der Stadt Luzern während den letzten fünf Jahren vor 

Einreichung, wobei ein Jahr unmittelbar vor der Einbürgerung. Sie geniessen einen guten Ruf (keine 

Betreibungen und Verlustscheine, keine Steuerschulden) und beachten die Rechtsordnung. 

 

Verfahren 

Das Stadtbürgerrecht erteilt der Stadtrat von Luzern. Das Verfahren dauert zirka drei Monate. 

 

Erforderliche Unterlagen 

Die Dokumente sind im Original dem Gesuch beizulegen und dürfen nicht älter als 

sechs Monate sein. 

 

 Gesuchsformular 

 Erklärung Beibehaltung/Verzicht bisherige Heimatorte 

 Kopie Antrag auf Entlassung bisherige Heimatorte ausserhalb des Kantons Luzern 

 evtl. Entlassungsentscheid 

 Strafregisterauszug für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre 

(erhältlich bei jeder Poststelle oder www.strafregister.admin.ch) 

 Auszug aus dem Betreibungsregister der letzten fünf Jahre (inklusive Ehepartner) 

für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre (erhältlich beim Betreibungsamt, 

Winkelriedstrasse 14 oder online unter www.stadtluzern.ch, Betreibungsauskunft/-auszug 

bestellen) 

 Familienbüchlein (wenn vorhanden) 

 

Zusätzliche Unterlagen je nach Zivilstand 

 Personenstandsausweis für Einzelpersonen 

 Familienausweis für Ehepaare und Familien 

 

Das entsprechende Dokument ist beim Zivilstandsamt des bisherigen Heimatortes erhältlich. 

 

Gebühren 

Die Gebühren für die Bearbeitung des Gesuches betragen Fr. 150.–. Die Rechnung stellen wir 

Ihnen nach Abschluss des Verfahrens zusammen mit dem Entscheid zu. 

 

Bezug Gesuchsformular 

Stadt Luzern 
Bürgerrechtswesen 
Obergrundstrasse 1 
6002 Luzern 
Telefon:  041 208 83 35 
E-Mail: buergerrechtswesen@stadtluzern.ch 
Montag–Freitag, 08.00–12.00 Uhr und 13.30–17.00 Uhr 

http://www.stadtluzern.ch/
mailto:buergerrechtswesen@stadtluzern.ch

